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33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §10 Abs2;

BewG 1955 §53 Abs2;

BewG 1955 §55 Abs1;

Rechtssatz

Die geeignetste Grundlage für die Feststellung des gemeinen Wertes eines Grundstückes werden in der Regel die

tatsächlich gezahlten Preise für Vergleichsliegenschaften bilden. Zutre9ende, für die Ableitung des gemeinen Wertes

taugliche Vergleichspreise liegen dann vor, wenn die Wertfaktoren des zu bewertenden Grundstückes und der

Vergleichsgrundstücke in den wesentlichen preisbestimmenden Merkmalen übereinstimmen, wozu insbesondere

Größe, Form, Lage und Bescha9enheit eines Grundstückes gehören, oder, obwohl eine solche Übereinstimmung nicht

hinsichtlich aller wesentlichen preisbestimmenden Merkmale besteht, immerhin noch eine zuverlässige Wertableitung

aus den Vergleichspreisen möglich ist. Unter Bedachtnahme auf die preisbildenden Faktoren kann der gemeine Wert

gegebenenfalls durch Vornahme von Ab- und Zuschlägen ermittelt werden (Hinweis E 17. Februar 1992, 90/15/0155).
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